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Regeste

Regeste 1. Art. 90 Abs. 1 lit. b OG; staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art.
4 BV. Neue, im kantonalen Verfahren zulässige, aber nicht geltend gemachte Vorbringen
sind vor Bundesgericht grundsätzlich ausgeschlossen (Erw. 1). 2. Art. 954 Abs. 1 ZGB;
Gebühren für die Grundbuchvermessung und deren Nachführung. Abgrenzung von Gebühr
und Gemengsteuer; Grundsätze für die Bemessung von Gebühren (Erw. 3, 4).

Regeste 1. Art. 90 al. 1 lit. b OJ; recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Les
allégués nouveaux qui auraient pu être présentés dans la procédure cantonale, mais ne l'ont
pas été, sont en principe exclus devant le Tribunal fédéral (consid. 1). 2. Art. 954 al. 1 CC;
émoluments pour les travaux de mensuration se rattachant au registre foncier et leurs
compléments. Distinction entre l'émolument et l'impôt dit mixte; principes applicables à la
fixation des émoluments (consid. 3. 4).

Regesto 1. Art. 90 cp. 1 lett. b OG; ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF.
Le nuove allegazioni che avrebbero potuto essere presentate nella procedura cantonale, ma
non lo sono state, sono di massima irricevibili davanti al Tribunale federale (consid. 1). 2.
Art. 954 cp. 1 CC; tasse per le operazioni geometriche riferentesi al registro fondiario e loro
aggiornamenti. Delimitazione tra la tassa e la cosiddetta contribuzione mista; norme
applicabili alla determinazione delle tasse (consid. 3, 4).

Erwägungen

E. 1
Wie der Staatsgerichtshof wiederholt entschieden hat, kann einer Behörde nicht Willkür
vorgeworfen werden, wenn sie Argumente ausser Betracht lässt, die an sich im kantonalen
Verfahren hätten vorgebracht werden können, von den Parteien aber nicht geltend gemacht
worden sind ( BGE 77 I 9 Erw. 3 und dort angeführte Urteile; BGE 83 I 237 )..Auf die
erstmals in der Beschwerdeschrift enthaltenen Einwendungen ist daher nicht einzutreten.
Dies betrifft namentlich die Rüge, nach dem Dekret über die Nachführung der
Vermessungswerke hätte der Regierungsrat für das ganze Kantonsgebiet einen einheitlichen
Gebührentarif zu erlassen gehabt.

E. 2
Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass sich der Moderationsentscheid der kantonalen
Baudirektion auf den Gebührentarif für das Vermessungsamt der Stadt Biel zu stützen
vermag. Sie macht vielmehr geltend, Art. 1 lit. A des Tarifs, den die kantonale Behörde
angewendet hat, sei selbst verfassungswidrig. Diese Rüge ist zulässig. Freilich kann die
genannte Vorschrift nicht mehr als solche mit der staatsrechtlichen Beschwerde
angefochten werden, weil die Frist dazu längst abgelaufen ist; wohl aber kann ihre
Verfassungswidrigkeit noch im Anschluss an jeden einzelnen Anwendungsfall gerügt und



verlangt werden, dass die sich darauf stützende Entscheidung deswegen aufgehoben werde
( BGE 84 I 21 Erw. 2 und dort angeführte Urteile). Die Beschwerdeführerin bezeichnet Art.
1 lit. A des BGE 84 I 161 S. 165 Gebührentarifs insofern als willkürlich, als diese
Bestimmung dem Pflichtigen eine Gemengsteuer auferlege, während Art. 954 Abs. 1 ZGB ,
die bundesrätliche Verordnung über die Grundbuchvermessung und das bernische Dekret
über die Nachführung der Vermessungswerke nur die Erhebung von Gebühren vorsähen.
Zu prüfen ist, ob der auf Grund der angeführten Tarifposition in Rechnung gestellte Betrag
tatsächlich nicht mehr ohne Willkür als Gebühr angesprochen werden könne.

E. 3
Von den besonderen Verhältnissen staatlicher und kommunaler industrieller Betriebe
abgesehen, kommt einer Abgabe, die als Entgelt für eine bestimmte, durch den Pflichtigen
veranlasste Amtshandlung erhoben wird, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
dann kein Gebührencharakter mehr zu, wenn ihr Gesamtertrag über die Gesamtkosten des
betreffenden Verwaltungszweigs hinausgeht ( BGE 53 I 484 und dort angeführte Urteile;
BGE 56 I 516 , BGE 72 I 397 Erw. 4). Nach der Gemeinderechnung der Stadt Biel für die
Jahre 1955 und 1956 decken die Gebühren mit einem Ertrag von Fr. 52'948.10 bzw.
46'701.80 nur etwas mehr als die Hälfte des Aufwands des Vermessungsamts in der Höhe
von Fr. 102'639.90 bzw. 97'089.50. Dass sich die Verhältnisse in den Vorjahren anders
gestaltet hätten, oder dass seither eine Änderung eingetreten sei, behauptet die
Beschwerdeführerin nicht. Sie macht dagegen geltend, das Vermessungsamt habe, wie die
kantonale Baudirektion ausführe, verschiedene Obliegenheiten zu erfüllen
(Auskunftserteilung, Überprüfung sämtlicher Baugesuche, Herausgabe des Stadtplans), die
mit der Nachführung des Vermessungswerks nichts zu tun hätten, und deren Kosten
folglich nicht aus den Nachführungsgebühren gedeckt werden dürften. Ob es sich bei den
genannten Amtshandlungen wirklich um anderweitige und dementsprechend auch mit
anderen Mitteln zu finanzierende öffentliche Aufgabe handle, kann jedoch offen bleiben.
Die Beschwerde enthält keine Angaben darüber, wieviel das Vermessungsamt für diese
zusätzlichen Aufgaben BGE 84 I 161 S. 166 aufwendet. Aus den Akten aber ergeben sich
keine Anhaltspunkte dafür, dass die entsprechenden Zahlungen der Grundeigentümer mehr
einbrächten als die Kosten, die dem Vermessungsamt aus der Nachführung des
Vermessungswerks erwachsen.

E. 4
Dieser Umstand genügt allerdings allein noch nicht, um die in Frage stehende Abgabe als
Gebühr erscheinen zu lassen. Der Charakter eines besondern Entgelts, der die Gebühr von
der Steuer unterscheidet, muss vielmehr auch in der Aufteilung der Gesamtkosten des
Verwaltungszweigs auf die einzelnen Bürger zum Ausdruck kommen, die dessen Dienste in
Anspruch nehmen: es muss dafür ein Massstab gewählt werden, der auf die Kosten der
einzelnen Amtshandlung und die Grösse der damit verbundenen Verantwortung in
angemessener Weise Rücksicht nimmt (vgl. nicht veröffentlichtes Urteil vom 27. April
1923 i.S. SBB gegen Basel, S. 10). Unter den Kosten sind dabei nicht nur die unmittelbaren
Aufwendungen für die veranlasste Amtshandlung zu verstehen; es fällt darunter auch ein
Anteil an den allgemeinen Unkosten. Diese brauchen nicht notwendigerweise so auf die
einzelnen Mühewaltungen verteilt zu werden, wie es dem dadurch verursachten Arbeits-
und Kostenaufwand entspräche; es kann dabei vielmehr auch das Interesse des Pflichtigen
an der Amtshandlung und dessen Leistungsfähigkeit dergestalt berücksichtigt werden, dass
die Gebühren für bedeutende Geschäfte den Ausfall aus Verrichtungen ausgleichen, für die



wegen der Geringfügigkeit des Interesses keine kostendeckende Entschädigung verlangt
werden kann ( BGE 83 I 89 ). So hat das Bundesgericht insbesondere entscheiden, dass die
Grundbuchgebühren nach dem Wert der einzutragenden Rechte bemessen werden können (
BGE 53 I 486 ). Mit Bezug auf die Kosten der Nachführung der Grundbuchvermessung
kann es sich nicht anders verhalten. Wenn der Gebührentarif für das Vermessungsamt der
Stadt Biel (wie übrigens auch der "Akkordtarif") die dem Pflichtigen zu belastenden Kosten
BGE 84 I 161 S. 167 nach dem Wert des vermessenen Landes abstuft, so spricht das somit
nicht gegen den Gebührencharakter der Abgabe. Die Beschwerdeführerin stellt dies denn
auch nicht grundsätzlich in Frage. Ihr Einwand aber, ein freierwerbender
Nachführungsgeometer hätte für die selbe Arbeit nach dem "Akkordtarif" höchstens Fr.
270.-- verlangen dürfen, erscheint nach dem Gesagten als unbehelflich. Da für die
Verlegung der Kosten der Verwaltung und der öffentlichen Betriebe nicht durchwegs die
gleichen Gesichtspunkte massgebend sind wie für die Preisgestaltung privater
Unternehmungen, konnte der Gebührentarif für das Vermessungsamt der Stadt Biel die
Gesamtunkosten dieser Amtsstelle ohne Willkür und Verletzung der Rechtsgleichheit in
anderer Weise auf die einzelnen Verrichtungen aufteilen, als es der "Akkordtarif" mit
Bezug auf die Geschäftskosten der freierwerbenden Nachführungsgeometer getan hat.
Dispositiv
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